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 Bericht
 des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)
 gemäß §  96 der Geschäftsordnung

 zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
 – Drucksache 16/635 –

 Entwurf eines Siebenten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanz-
 reformgesetzes
 Bericht der Abgeordneten Jochen-Konrad Fromme, Carsten Schneider (Erfurt), Otto Fricke,
 Dr. Gesine Lötzsch und Anja Hajduk
 Der  Gemeindeanteil  am  Aufkommen  der  Lohn-  und  ver-
 anlagten  Einkommensteuer  sowie  aus  dem  Zinsabschlag
 wird  von  jedem  Land  gemäß  Artikel  106  Abs.  5  des  Grund-
 gesetzes  nach  einem  durch  Bundesgesetz  geregelten  Ver-
 teilungsmaßstab  auf  die  einzelnen  Gemeinden  seines  Ge-
 biets  aufgeteilt.  Bei  der  Ermittlung  der  Verteilungsschlüssel
 werden  die  Einkommensteuerbeträge  berücksichtigt,  die  auf
 zu  versteuernde  Einkommen  bis  zu  bestimmten  Höchst-
 beträgen  entfallen.  Diese  Höchstbeträge  werden  bei  jeder
 Umstellung  der  Verteilung  auf  aktuelle  statistische  Daten  –
 hier  auf  die  Ergebnisse  der  Lohn-  und  Einkommensteuer-
 statistik  2001  –  auf  der  Grundlage  von  Modellrechnungen
 darauf überprüft, ob sie anzupassen sind.

 Mit  dem  Gesetzentwurf  ist  beabsichtigt,  eine  Anpassung  der
 Höchstbeträge  in  den  neuen  Ländern  auf  30  000/60  000
 Euro vorzunehmen.

 Die  neuen  Verteilungsschlüssel  haben  keine  Auswirkungen
 auf  das  Verteilungsvolumen.  Sie  berühren  ausschließlich  die
 Verteilung  des  Gemeindeanteils  an  der  Einkommensteuer
 auf die einzelnen Kommunen im jeweiligen Land.

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Durch das Gesetz entstehen keine Kosten.

 2.  Vollzugsaufwand

 Zusätzliche  Kosten  in  der  Finanzverwaltung  der  Länder
 entstehen  nicht.  Auch  für  die  statistischen  Ämter  des
 Bundes  und  der  Länder  entstehen  durch  dieses  Gesetz
 keine zusätzlichen Kosten.

 Sonstige  Kosten,  insbesondere  bei  der  Wirtschaft,  entstehen
 durch  dieses  Gesetz  nicht.  Auswirkungen  auf  Einzelpreise
 und  das  Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucherpreis-
 niveau, entstehen nicht.

 Der  Haushaltsausschuss  hält  den  Gesetzentwurf  einver-
 nehmlich  für  mit  der  Haushaltslage  des  Bundes  verein-
 bar.

 Dieser  Bericht  beruht  auf  der  vom  federführenden  Finanz-
 ausschuss vorgelegten Beschlussempfehlung.
 Berlin, den 8.  März 2006
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